
1. Teilnahme an einem Informations- und Einführungsseminar. Dies ist Vor-
aussetzung für die Aufnahme / Vermittlung von Tagespflegekindern über
die Steglitz-Zehlendorfer Tagespflegebörse, unabhängig davon, ob Sie
privat finanzierte, öffentlich geförderte Plätze oder beides anbieten wollen.
Die Verpflichtung zu einer solchen Teilnahme ist gesetzlich verankert. Die
Seminare finden in regelmäßigen Abständen statt. Den nächsten Termin
erfragen Sie bitte in der Börse.
Nach Abschluss des Kurses entscheidet das Jugendamt, ob Ihnen die zur
Betreuung von Kindern nach dem KICK (Kinder- und Jugendhilfeweiter-
entwicklungsgesetz) erforderliche Erlaubnis erteilt werden kann.

2. Freie Plätze können Sie in der Tagespflegebörse anhand eines „Steck-
briefes“, in dem Sie wesentliche Angaben zu Ihrer Tagespflegestelle ver-
merken, aushängen. Dort finden Sie auch Aushänge von Eltern, die eine
Tagespflegestelle suchen.

3. Möchten Sie sich qualifizieren? Über die Tagespflegebörse wird Ihnen
neben einer begleitenden Beratung die Möglichkeit zur Teilnahme an ver-
schiedenen Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen sowie Gesprächs-
gruppen für Tagesmütter angeboten. Eltern bevorzugen zumeist qualifi-
zierte Tagesmütter. Eine regelmäßige Fortbildung ist zudem Bedingung für
die weitere Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespflege.

4. Persönliches Vorgespräch mit den Eltern.

5. Lassen Sie sich von den Eltern das Blatt „Informationen über das Tages-
pflegekind“ ausfüllen.

6. Planen Sie zusammen mit den Eltern die Eingewöhnung Ihres neuen Ta-
gespflegekindes.

7. Abschluß des Tagespflegevertrages: Wenn die Eltern Anspruch auf eine
öffentliche Förderung des Platzes haben, schließt das Jugendamt mit Ih-
nen einen Vertrag ab. Sie werden in diesem Fall vom Jugendamt bezahlt.
Bei privat finanzierten Plätzen müssen Sie sich mit den Eltern über finan-
zielle Leistungen einigen. Es empfiehlt sich, die Höhe der Kosten und die
Zahlungsbedingungen mit den Eltern vertraglich festzulegen.

8. Treffen Sie unabhängig von der Finanzierung mit den Eltern eine schriftli-
che Vereinbarung, in der wesentliche Dinge wie z.B. Betreuungszeit, Ur-
laub, Krankheit, Kündigungsfrist geregelt sind.

9. Teilen Sie in der Tagespflegebörse mit, wenn ein freier Platz belegt ist,
damit Ihr Aushang abgenommen werden kann.

10. Bei Schwierigkeiten oder Problemen mit den Eltern können Sie sich in der
Tagespflegebörse beraten lassen.
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